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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1981

Norm

AngG §36 Abs2 V

Rechtssatz

Die Jahresfrist, für die eine Konkurrenzklausel vereinbart werden kann, beginnt mit dem Tag der Beendigung des

Dienstverhältnisses und nicht mit der tatsächlichen Beendigung der Tätigkeit zu laufen.

Entscheidungstexte

4 Ob 372/81

Entscheidungstext OGH 15.12.1981 4 Ob 372/81

Schlagworte

SW: Angestellte, Ende, Arbeitsverhältnis, Konkurrenzklausel, Konkurrenzverbot, Wettbewerbsverbot, Zeitraum, Dauer,

Frist, Beginn, Verbotsfrist, Beschränkung, Erwerbstätigkeit
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